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Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
(Entscheidung) 06.01.2026 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 

1. Die Stadtverordnetenversammlung legt im Rahmen der ihr zustehenden 
inneren Organisation folgende Sitzungstage fest: 

a. die SVV tagt grundsätzlich mittwochs, 
b. der HA tagt grundsätzlich dienstags, 
c. der FSB tagt grundsätzlich montags, 
d. der BBWUE tagt grundsätzlich mittwochs und 
e. der RO tagt grundsätzlich mittwochs. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt für das 1. Halbjahr den: 
a. als Anlage 1 oder den 
b. als Anlage 2 oder den 
c. als Anlage 3 oder den 
d. als Anlage 4 (laut Protokoll geändert) beigefügten Sitzungskalender. 

3. Die Verwaltung und die jeweiligen Vorsitzenden werden gebeten, vom 
Sitzungskalender nur in begründeten Ausnahmefällen abzuweichen und 
die Festlegungen der Sitzungstage möglichst auch bei erforderlichen 
Ausweich- oder Sondersitzungen zu beachten. Die Ferienzeiten sind von 
Sitzungen grundsätzlich frei zu halten, es sei denn, eine besondere 
zeitliche Notlage erfordert eine Sitzung während der Ferienzeit. 



 
 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
 
 
Begründung 
Wir haben nunmehr seit 1 ½ Jahren umfangreiche Erfahrungen mit der Planung 
und Durchführung von Sitzungen gemacht. Für die Planung der Urlaubs- und 
Arbeitszeiten von ehrenamtlichen Stadtverordneten ist es erforderlich, im Vorfeld 
eine verlässliche Planungsgrundlage zu haben. Nur so kann die Anwesenheit bei 
den Sitzungen und damit die Ausübung des ehrenamtlichen Mandates 
gewährleistet werden. 
 

Des Weiteren ist es auch für die Beteiligung der Öffentlichkeit an den Sitzungen 
sinnvoll, grundsätzlich bei festgelegten Sitzungstagen zu bleiben. Somit können 
auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zossen ihre mögliche Teilnahme an 
Sitzungen planen und sich diese Zeiten frei halten, um in der 
Einwohnerfragestunde teilzunehmen und die Beratungen der Gremien zu 
verfolgen. Es ist ein Beitrag zu einer transparenten demokratischen Mitwirkung. 
 

Zu Punkt 1: 
Die Festlegung von Sitzungstagen für einzelne Gremien erleichtert die Planung 
und sorgt für Verlässlichkeit. Hier wurden die üblichen Sitzungstage aus 2025 zu 
Grunde gelegt. 
 

Zu Punkt 2: 
Im vergangenen Jahr gab es sehr häufig die Situation, dass die Sitzungen der 
Ausschüsse und der SVV nicht bis zum Ende der Tagesordnung durchgeführt oder 
die einzelnen Beschlussvorlagen und Anträge nicht umfassend beraten werden 
konnten. Dies wird der Verantwortung, die alle ehrenamtlichen Stadtverordneten 
für die Geschicke der Stadt Zossen haben, nicht gerecht.  
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie eine zeitliche Entspannung der Sitzungen und 
die Sicherstellung der Bearbeitung aller Tagesordnungspunkte gewährleistet 
werden kann. 
 

Aus diesem Grunde enthält dieser Antrag in der Anlage verschiedene Varianten 
für den Sitzungskalender. Die Fraktion Plan B – BVB/FREIE WÄHLER ist offen für 
weitere Vorschläge. Auch eine Beratung zwischen den Fraktionsvorsitzenden, den 
Ausschussvorsitzenden, dem Vorsitzenden der SVV und der HVB zur Findung 
einer für alle zustimmungsfähigen Variante ist sinnvoll und wird angeregt.  
 

Die SVV am 06. bzw. 07.01.2026 ist bei der unten aufgeführten Anzahl der 
möglichen Sitzungen nicht mitberechnet, da sie der Fortführung der 
Tagesordnung von Dezember 2025 dienen soll. 
 
 

Zu Punkt 2, Anlage 1: 
In der Anlage 1 wird der Ablauf zwischen den Ausschüssen und der SVV relativ 
eng getaktet, so dass TOP, die in einer Sitzung nicht behandelt werden können, 
unproblematisch für die nächstfolgende Sitzungsterminierung berücksichtigt 
werden können. Mit fünf Sitzungen im ersten Halbjahr für Ausschüsse und SVV 
besteht eine Flexibilität, um alle anfallenden Beschlussvorlagen und Anträge 
bearbeiten zu können. Bei der letzten SVV vor der Sommerpause ist keine 



Fortführung geplant. 
 

Zu Punkt 2, Anlage 2: 
In der Anlage 2 wird der Ablauf zwischen den Ausschüssen und der SVV relativ 
eng getaktet, so dass TOP, die in einer Sitzung nicht behandelt werden können, 
unproblematisch für die nächstfolgende Sitzungsterminierung berücksichtigt 
werden können. Mit fünf Sitzungen im ersten Halbjahr für Ausschüsse und SVV 
besteht eine Flexibilität, um alle anfallenden Beschlussvorlagen und Anträge 
bearbeiten zu können. Bei der ersten Sitzung der SVV ist keine Fortführung 
geplant. 
Zu Punkt 2, Anlage 3: 
In der Anlage 3 wird für alle Fachausschüsse und die SVV jeweils immer eine 
Fortführungssitzung eingeplant. Von dieser kann Gebrauch gemacht werden, 
wenn die Tagesordnung nicht bis zum Ende bearbeitet werden kann. Es besteht 
mit dieser Festlegung auch die Möglichkeit, dass der Vorsitzende bei Vorlage der 
TO durch die Verwaltung gleich entscheidet, die Sitzung auf zwei Termine 
aufzuteilen. Wenn der zweite Termin aufgrund fehlender Beschlussvorlagen, 
Anträge oder Beratungspunkte nicht erforderlich ist, entfällt er. 
Bei dieser Variante sind im 1. Halbjahr lediglich drei 
Stadtverordnetenversammlungen (plus Fortführung) möglich. Allerdings mit der 
Gewährleistung einer ausführlichen Beratung in den Ausschüssen, so dass die 
SVV entlastet werden könnte. 
 
Zu Punkt 2, Anlage 4: 
In der Anlage 4 wurden noch keine Sitzungstermine eingetragen. Diese könnten 
im Vorfeld in der oben genannten Zusammenkunft oder in der SVV selbst 
festgelegt und als laut Protokoll geänderte Fassung beschlossen werden. 
 
Zu Punkt 3: 
Mit dieser Festlegung wird eine Öffnungsklausel für die Abweichung vom 
beschlossenen Sitzungskalender gegeben, um auf besondere Lagen Rücksicht 
nehmen zu können. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
[  ] Ja  [  ] Nein 
 
Gesamtkosten:  
Deckung im Haushalt: [  ] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 
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